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Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

2442-CpR- 1090- L00043. sVS. 20 15. 002
Gemäß der Verordnuns (EU) Nr, 305/20LL des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. Mäz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR),
gilt dieses Zertifikat für das folgende Bauprodukt:

Bauprodukt Tragende Bauteile und Bausätze für Stahltragwerke
bis EXC3 nach EN 1090.2

Verwendungszweck für tragende Konstruktionen in allen Arten von Bauwerken

cE'Kennzeichnungsmethode Z,A.3.2 und 24,3.4 nach EN 1090-t :2009+Al:2011

hergestellt durch oder für

Hersteller REY AG BLECHTECHNIK

Zürcherstrasse 187
9014 St.Gallen
Schweiz

siehe Rückseite

ZERTI FIKAT

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die
Bewertung und Überprütung der Leístungsbeständigkeit beschrieben
im Anhang ZA der harmonisierten Norm 

-

EN 1090.1:2009+41:2011
entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werks-
eigene Produktionskontrolle alle hierin vorgeschriebenen
Anforderungen erfüllt.

21.08,201s

24.08,2022

Dieses Zertifikat bleibt gültig, solänge sich die in der harmonisierten
Norm genannten Prüfuerfahren und/oder Anforderungen der werksei-
gengn Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten
Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellungsbeding-
ungen in den Herstellwerken nicht wesentlich geändert weiden,

síehe Rückseite

Herstellwerke
Produktlonsstätten des Herstellers

Bestätigung

Datum der Erstausstellung

Nåchstes
Übenrachungsaudit

Gültigkeitsdauer

Bamerkungcn

Ausstellungsort/-datu m Basel, 21.08.2019
D. Wilke der

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik, 5t, Alban-Rheinwe g 222, 4052 Basel, Schweiz, http://www.svsxass.ch



ZeÉifikatsnummer: 2442-CPR-f 090-1.00043.SVS.2015.002

Herstellwerke 1. REY AG BTECHTEC}INIK
Zürcherstrasse 187, 9014 St.Gallen, Schweiz

2. REYAG BLECHTECHNIK
Rorsch acherstrasse 42, 9323 Ste i nac h, Schweiz

Bemerkungen

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die Bedingungen nach der harmonisierten Norm EN L090-1.:2009+41:20LL, Pkt. B, 4.1 bis einschließlich
Pkr. B. 4.4.

lnsbesondere sind die Anforderungen nach EN 1090-1:2009+A1:2011, Pkt. B, 4.3 hinsichtlich der durch den

Hersteller jåhrlich schriftlich an die notifizierte Stelle abzugebenden Erklärungen einzuhalten.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schweizerischer Verein für Schweisstechnik in der jeweils

aktuell gültigen Fassung.

Die notifizierte Stelle - 2442 Schweizerischer Verein fur Schweisstechnik hat die
Erstprüfung deslder Herstellwerke(s) und der werkseigenen
Produktionikontrolle durchgeführt und führt die laufende Uberwachung,
Beurteilung und Beståtigun-g der werkseigenen Produktionskontrolle durch.
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